Erklärung zu weiteren Minijobs

Dem Arbeitnehmer ist bekannt, dass bei mehreren geringfügig entlohnten Beschäftigungen (mehreren kurzfristigen Beschäftigungen) eine Zusammenrechnung erfolgt und die Arbeitsverhältnisse bei Überschreiten des monatlichen Entgelts von 520 556 € (der Grenze von 70 Arbeitstagen/3 Monaten jährlich) vollständig sozialversicherungspflichtig werden. Dem Arbeitnehmer ist außerdem bekannt, dass er verpflichtet ist, den Arbeitgeber über weitere Beschäftigungen aufzuklären. Er erklärt:

1. keine weiteren Beschäftigungen auszuüben oder folgende weitere Beschäftigungen auszuüben:

2. Die Aufnahme einer weiteren Beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.

Der Mitarbeiter  wurde  darüber  aufgeklärt,  dass  er  sich  bei  Verletzung  seiner  Aufklärungspflichten gegebenenfalls schadensersatzpflichtig macht.
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